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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 
(geb. ), 

- Kläger -

bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte 

gegen 

Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch: 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
Referat Prozessführung, 
Frankenstr. 210, 90461 Nürnberg, 

- Beklagte -

wegen 

Verfahrens nach dem AsyJG (Afghanistan); 
hier: Berufung des Klägers gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 
Regensburg vom 7. Oktober 2015, 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 13a. Senat, 
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof 
den Richter am Verwaltungsgerichtshof 
die Richterin am Verwaltungsgerichtshof 



aufgrund mündlicher Verhandlung am 17. März 2016 
folgendes 

Urteil: 

I. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 7. Oktober 
2015 wird wie folgt geändert: Unter Änderung der Nr. 4 und Aufhe­
bung der Nr. 5 des Bescheids des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge vom 10. Juli 2015 wird die Beklagte verpflichtet, bei dem 
Kläger ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG 
hinsichtlich Afghanistan festzustellen. Im Übrigen wird die Klage ab­
gewiesen. 

II. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Beklagte. Von den 
Kosten des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht trägt der Kläger 
%, die Beklagte 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige 
Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Sicherheits­
leistung oder Hinterlegung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags 
abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vorher 
Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

Tatbestand: 

Der in in der Provinz Maidan-Wardak geborene Kläger ist afghani­
scher Staatsangehöriger sunnitisch-muslimischen Glaubens. Als Geburtsdatum wur­
de der 1994 angenommen. Nach seinen Angaben reiste er von Pakistan mit 
dem Flugzeug an einen unbekannten Ort und von da aus nach München, wo er am 
26. September 2012 eintraf und am 29. Oktober 2012 beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (Bundesamt) Asylantrag stellte. 
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2 Bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt am 12. September 2014 gab der Kläger 
an, bis zu seiner Ausreise im Dorf gelebt und in der Landwirtschaft gearbeitet 
zu haben. Eine richtige Schule habe er in Afghanistan nicht besucht, Geschwister 
habe er keine. Einen Monat vor seiner Ausreise seien sein Vater und auch viele an­
dere durch Bombardements getötet worden. Taliban hätten versucht, die Leute zu 
bewegen, sich ihnen anzuschließen. Nach dem Tod seines Vaters hätten die Dorf­
bewohner, die mehrheitlich Taliban gewesen seien, gesagt, die Regierung habe sei­
nen Vater getötet, und ihn aufgefordert, seinen Vater zu rächen. Seine Mutter habe 
dann gemeint, dass sein Leben in Gefahr sei und er sich so schnell wie möglich ret­
ten müsse. Er habe dann ca. eineinhalb Monate in in Pakistan verbracht, 
ehe er mit dem Flugzeug über ein arabisches Land ausgereist sei. Wenn er nach Af­
ghanistan zurückkehren müsste, würden ihn die Taliban töten. Wenn er sich an seine 
Eltern erinnere, gehe es ihm nicht gut und er mache sich immer viele Sorgen und 
Gedanken. Möglicherweise habe er dadurch auch den starken Haarausfall bekom­
men. 

3 Auf die Aufforderung des Bundesamts, ein Attest nachzureichen, legte der Kläger ei­
ne ärztliche Bescheinigung eines Facharztes für Allgemeinmedizin vom 16. Septem­
ber 2014 vor, wonach er aus ärztlicher Sicht gesund und frei von ansteckenden Er­
krankungen sei. 

4 Mit Bescheid des Bundesamts vom 10. Juli 2014 wurde (1.) die Flüchtlingseigen­
schaft nicht zuerkannt, (2.) der Antrag auf Asylanerkennung abgelehnt, (3.) der sub­
sidiäre Schutzstatus nicht zuerkannt und (4.) festgestellt, dass Abschiebungsverbote 
nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht vorliegen, sowie (5.) der Kläger aufge­
fordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen zu verlassen, an­
dernfalls er nach Afghanistan abgeschoben werde. Die Voraussetzungen für die Zu-
erkennung der Flüchtlingseigenschaft, die Anerkennung als Asylberechtigter und die 
Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus lägen nicht vor. Auch Abschiebungs­
verbote nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG seien nicht gegeben. Insbesondere seien 
laut der ärztlichen Bescheinigung vom 16. September 2014 keine krankheitsbeding­
ten Gefahren anzunehmen. 

5 Am 7. August 2015 erhob der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg. Er 
befürchte die Verfolgung und die Tötung durch Mitglieder der Taliban, da er deren 
Aufforderung, den Tod seines Vaters zu rächen, nicht Folge geleistet und sich den 
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Taliban nicht angeschlossen habe. Auch befinde er sich zwischenzeitlich in Behand­
lung bei einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und werde mit Psycho­
pharmaka medikamentös behandelt. Mit weiteren Schreiben legte er einen psychiat­
rischen Befundbericht vom 10. September 2015 vor. Unter der Diagnose einer post­
traumatischen Belastungsstörung (F43.1), einer ängstlichen depressiven Störung 
(F41.2) und einer Somatisierungsstörung (F45.0) sei eine kombinierte antidepressive 
Behandlung initiiert worden. Psychiatrischerseits bestehe ein komplexes Krankheits­
bild bei Traumaerfahrung im Heimatland, Retraumatisierung auf Grund des negati­
ven Asylbescheids sowie eingeschränkte Artikulationsmöglichkeiten auf Grund der 
Sprachbarriere. 

6 In der mündlichen Verhandlung vom 7. Oktober 2015 erläuterte der Kläger seine Ver­
folgungsgeschichte. Seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen würden weiter be­
stehen. Sie hätten mit dem Tod des Vaters begonnen. Die ärztliche Bescheinigung 
vom 16. September 2014 habe er auf Anforderung des Bundesamts vorgelegt. Er sei 
dann beim Arzt gewesen und habe ihm von seinen Problemen erzählt. Dieser habe 
dann etwas geschrieben; was er geschrieben habe, wisse er nicht. Zum Facharzt sei 
er zunächst nicht gegangen, da er Angst gehabt habe, als verrückt erklärt zu werden. 
Zum Beweis der Tatsache, dass er an einer erheblichen psychischen Erkrankung 
leide, beantragte er hilfsweise die Einholung eines psychiatrischen Sachverständi­
gengutachtens. 

7 Mit Urteil vom 7. Oktober 2015 wurde die Klage abgewiesen. Dem Kläger drohe we­
gen seines vorgetragenen Verfolgungsschicksals derzeit keine Gefahr einer landes­
weiten Verfolgung. Der bedingte Beweisantrag sei abzulehnen, da nach Überzeu­
gung des Gerichts keine hinreichenden konkreten Anhaltspunkte für das Vorliegen 
der geltend gemachten psychischen Erkrankung bestünden. 

8 Auf Antrag des Klägers hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss 
vom 8. Januar 2016 die Berufung hinsichtlich des Begehrens nach Feststellung eines 
national begründeten Abschiebungsverbots zugelassen (Az. 13a ZB 15.30245). 
Durch die Ablehnung des Beweisantrags sei dem Kläger das rechtliche Gehör ver­
sagt worden. Ein Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens sei nur 
dann unzulässig, wenn ein unsubstantiierter „Ausforschungs"-Beweisantrag vorliege 
und für die zugrunde liegenden Tatsachenbehauptungen nicht wenigstens eine ge-
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wisse Wahrscheinlichkeit spreche. Dies sei hier nach dem psychiatrischen Befundbe­
richt eines Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie anzunehmen. 

9 Im Berufungsverfahren weist der Kläger darauf hin, dass er nach dem vorgelegten 
Attest an einer posttraumatischen Belastungsstörung, einer ängstlichen depressiven 
Störung und einer Somatisierungsstörung leide. Im Falle einer Rückführung in sein 
Heimatland sei mit einer Verschlechterung des psychischen Zustandsbildes zu rech­
nen. Auch habe er bereits vor Bescheidserlass Anstrengungen zur Einleitung einer 
psychiatrischen Behandlung unternommen. Im Raum Vilshofen sei es für ihn nicht 
möglich gewesen, einen Facharzt für Psychiatrie mit einem raschen freien Behand­
lungstermin zu finden, so dass er nach München ausgewichen sei. Er stellt den An­
trag, 

10 unter Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts Regensburg den 
Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 10. Juli 
2015 in den Ziff. 4 und 5 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, 
festzustellen, dass ein nationales Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 
Satz 1 AufenthG hinsichtlich Afghanistan vorliegt, hilfsweise ein psychi­
atrisches Sachverständigengutachtens durch das Max-Planck-Institut in 
München einzuholen. 

11 Die Beklagte hat sich nicht geäußert. 

12 Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichts- und 
Behördenakten sowie auf die zum Gegenstand des Verfahrens gemachten Erkennt­
nisquellen verwiesen. 

Entscheidungsgründe: 

13 Die Verwaltungsstreitsache ist trotz Ausbleibens der Beklagten in der mündlichen 
Verhandlung entscheidungsreif. Nach § 102 Abs. 2 VwGO konnte auch ohne sie 
verhandelt und entschieden werden. 
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14 Die (nur) die Feststellung eines national begründeten Abschiebungsverbots nach 
§ 60 Abs. 5 bzw. 7 AufenthG betreffende Berufung ist zulässig und begründet (§ 125 
Abs. 1 Satz 1, § 128 Satz 1 VwGO). Insoweit ist der angefochtene Bescheid des 
Bundesamts vom 10. Juli 2014 rechtswidrig und das Urteil des Verwaltungsgehchts 
Regensburg vom 7. Oktober 2014 abzuändern. Das Bundesamt ist nach der maß­
geblichen Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung 
(§ 77 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 AsylG) verpflichtet festzustellen, dass bei dem Kläger 
das Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG hinsichtlich Afghanistan 
vorliegt. Einer Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 
Abs. 5 AufenthG bedarf es nicht, da es sich beim national begründeten Abschie­
bungsverbot um einen einheitlichen und nicht weiter teilbaren Verfahrensgegenstand 
handelt (BVerwG, U.v. 8.9.2011-10 C 14.10 - BVerwGE 140, 319 Rn. 16 und 17). 

15 Nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von der Abschiebung eines Ausländers in ei­
nen anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebli­
che konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Dabei erfasst diese Rege­
lung nur solche Gefahren, die in den spezifischen Verhältnissen im Zielstaat begrün­
det sind, während Gefahren, die sich aus der Abschiebung als solche ergeben, nur 
von der Ausländerbehörde als inlandsbezogenes Vollstreckungshindernis berück­
sichtigt werden können (st. Rspr. zu § 53 Abs. 6 Satz 1 AusIG; siehe BVerwG, U.v. 
29.10.2002 - 1 C 1.02 - Buchholz 402.240 § 53 AusIG Nr. 66 = DVBI 2003, 463; U.v. 
25.11.1997 - 9 C 58.96 - BVerwGE 105, 383 = NVwZ 1998, 524 m.w.N.). Ein ziel-
staatsbezogenes Abschiebungshindernis kann sich auch aus der Krankheit eines 
Ausländers ergeben, wenn diese sich im Heimatstaat verschlimmert, weil die Be­
handlungsmöglichkeiten dort unzureichend sind. Es kann sich darüber hinaus trotz 
an sich verfügbarer medikamentöser und ärztlicher Behandlung aber auch aus sons­
tigen Umständen im Zielstaat ergeben, die dazu führen, dass der betroffene Auslän­
der diese medizinische Versorgung tatsächlich nicht erlangen kann. Denn eine ziel-
staatsbezogene Gefahr für Leib und Leben besteht auch dann, wenn die notwendige 
Behandlung oder Medikation zwar allgemein zur Verfügung steht, dem betroffenen 
Ausländer individuell jedoch aus finanziellen oder sonstigen Gründen nicht zugäng­
lich ist. In die Beurteilung miteinzubeziehen und bei der Gefahrenprognose zu be­
rücksichtigen sind sämtliche zielstaatsbezogenen Umstände, die zu einer Ver­
schlimmerung der Erkrankung führen können (BVerwG, U.v. 17.10.2006 - 1 C 18.05 
- BVerwGE 127, 33 = NVwZ 2007, 712). Für die Annahme einer „konkreten Gefahr" 
genügt nicht die bloße theoretische Möglichkeit, Opfer von Eingriffen in Leib, Leben 
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oder Freiheit zu werden. Vielmehr ist der Begriff der Gefahr im Sinn von § 60 Abs. 7 
Satz 1 AufenthG in Ansatz kein anderer als der im asylrechtlichen Prognosemaßstab 
der „beachtlichen Wahrscheinlichkeit" angelegte, wobei allerdings das Element der 
Konkretheit der Gefahr für „diesen" Ausländer das zusätzliche Erfordernis einer ein­
zelfallbezogenen individuell bestimmten und erheblichen Gefährdungssituation statu­
iert (BVerwG, U.v. 17.10.1995 - 9 C 9.95 - BVerwGE 99, 324 zu § 53 Abs. 6 AusIG; 
vgl. auch B.v. 17.6.2010 - 10 B 8.10 - Buchholz 402.242 § 60 Abs. 2 ff AufenthG 
Nr. 40). Erforderlich, aber auch ausreichend für das Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG ist damit in Krankheitsfällen, dass sich die vorhan­
dene Erkrankung des Ausländers aufgrund zielstaatsbezogener Umstände in einer 
Weise verschlimmert, die zu einer erheblichen und konkreten Gefahr für Leib oder 
Leben führt, d.h. dass eine wesentliche Verschlimmerung der Erkrankung alsbald 
nach der Rückkehr des Ausländers droht (BVerwG, U.v. 22.3.2012 - 1 C 3.11 -
BVerwGE 142, 179 = InfAusIR 2012, 261; B.v.17.8.2011 - 10 B 13.11 -juris). 

16 Wegen seiner Erkrankung droht dem Kläger bei Rückkehr in die Heimat eine erhebli­
che konkrete Gesundheitsgefahr. Der vom ihm im Verfahren vor dem Verwaltungsge­
richt vorgelegte psychiatrische Befundbericht eines Facharztes für Psychiatrie und 
Psychotherapie vom 10. September 2015 kommt zu dem Ergebnis, dass er an einer 
posttraumatischen Belastungsstörung, einer ängstlichen depressiven Störung und 
einer Somatisierungsstörung leidet, gekennzeichnet nach der Internationalen statisti­
schen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) mit 
F43.1, F41.2 und F45.0. Gegen diese Diagnose und die Sachkunde des Arztes be­
stehen keine Bedenken. Als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie besitzt er 
unstreitig die notwendige Sachkunde. Das Ergebnis ist zwar kurz, aber nachvollzieh­
bar und in sich widerspruchsfrei dargelegt (BVerwG, B.v. 26.6.1992-4 B 1.92 u.a. -
NVwZ 1993, 572). Es beruht auf einer persönlichen Untersuchung des Klägers, die 
zunächst - wie in der mündlichen Verhandlung vorgetragen - unter Einschaltung ei­
nes Dolmetschers erfolgte. Die Folgekonsultation erfolgte ohne Dolmetscher. Zu­
sammenfassend stellt der Facharzt fest, das psychiatrischerseits ein komplexes 
Krankheitsbild bestehe und bei einer Rückführung ins Heimatland mit einer Ver­
schlechterung des psychischen Zustandsbildes zu rechnen sei. Gleichzeitig initiierte 
er eine kombinierte antidepressive Behandlung mit Citalopram und Quetiapin. 

17 Damit legt das Gutachten zur Überzeugung des Senats dar, dass der Kläger an meh­
reren psychischen Beschwerden leidet. Die Beklagte ist diesem Befund weder im 



Verfahren vor dem Verwaltungsgericht noch im Berufungsverfahren entgegengetre­
ten. In der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof vom 17. März 
2016 hat der Kläger seine Beschwerden persönlich geschildert, die von ihm einge­
nommenen Medikamente vorgezeigt und ausgeführt, dass er weiterhin in ärztlicher 
Behandlung sei. Die psychischen Probleme seien erst nach dem Tod des Vaters in 
Afghanistan aufgetreten. Auch insoweit wird dem nichts entgegengesetzt. Der Kläger 
hat zudem bereits bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt am 12. September 2014 
auf seine psychischen Probleme hingewiesen. Die dann dort vorgelegte ärztliche Be­
scheinigung eines Facharztes für Allgemeinmedizin vom 16. September 2014, wo­
nach er gesund und frei von ansteckenden Krankheiten sei, kann den Befund bereits 
deswegen nicht in Frage stellen, da sie sich mangels Kompetenz des Bescheini­
gungsausstellers nicht auf psychische Beschwerden erstrecken und nur die fachärzt­
liche Stellungnahme maßgeblich sein kann. Im Übrigen gibt es für die hier entschei­
dungserheblichen medizinischen Fachfragen (Diagnose von Art und Schwere der Er­
krankung, Einschätzung des Krankheitsverlaufs bzw. der gesundheitlichen Folgen je 
nach Behandlungs- sowie Therapiemöglichkeiten im Heimatland) grundsätzlich keine 
eigene Sachkunde des Richters (BVerwG, B.v. 17.08.2011 - 10 B 13.11 - juris; B.v. 
24.5.2006-1 B 118.05 - NVwZ 2007, 345). 

Dem psychiatrischen Befundbericht vom 10. September 2015 zufolge besteht Be­
handlungsbedarf. Eine fachkompetente medikamentöse psychiatrische Behandlung 
ist geboten. Diese ist in Afghanistan nicht gewährleistet. Bereits im Befundbericht ist 
ausgeführt, dass davon auszugehen sei, dass das Krankheitsbild des Patienten in 
Afghanistan nicht angemessen behandelt werden könne. In seiner rechtskräftigen 
Entscheidung vom 3. Juli 2012 (13a B 11.30064 - juris) hat der Senat festgestellt, 
dass eine rezidivierende depressive Störung mittelgradiger Ausbildung in Afghanis­
tan nicht ausreichend behandelbar ist und zu einem Abschiebungsverbot nach § 60 
Abs. 7 Satz 1 AufenthG führt. Nach einer vom Gericht in jenem Verfahren eingehol­
ten und den Parteien dieses Verfahrens bekannten Auskunft des Auswärtigen Amts 
vom 3. Juli 2011 bestehen zwar in Kabul einige psychiatrische Kliniken. Allerdings 
müssten Familienangehörige verfügbar sein, die den Patienten versorgten. Dass sich 
an dieser Situation etwas geändert haben könnte, ist nicht ersichtlich. Vielmehr leidet 
nach dem aktuellen Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Isla­
mischen Republik Afghanistan vom 6. November 2015 (Lagebericht - LB) die medizi­
nische Versorgung in Afghanistan trotz der erkennbaren und erheblichen Verbesse­
rungen landesweit weiterhin an unzureichender Verfügbarkeit von Medikamenten 
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und Ausstattungen der Kliniken, insbesondere aber an fehlenden Ärzten und Ärztin­
nen sowie gut qualifiziertem Assistenzpersonal. Die Behandlung von psychischen 
Erkrankungen - insbesondere Kriegstraumata - finde, abgesehen von einzelnen Pi­
lotprojekten, nach wie vor nicht in einem ausreichenden Maß statt. Traditionell man­
gele es in Afghanistan an einem Konzept für psychisch Kranke (LB IV. 1.2.). 

19 Nach all dem ist nach Überzeugung des Gerichts mit ausreichender Sicherheit anzu­
nehmen, dass dem Kläger eine deutliche Verschlechterung seiner psychischen Er­
krankung in Afghanistan droht. Er befände sich bei einer Rückkehr dorthin in einer 
aussichtslosen Lage. Dabei geht die Beurteilung von der Situation aus, die den Klä­
ger in seiner Heimat erwarten würde. Nur solche zielstaatsbezogenen Umstände sind 
bei der Gefahrenprognose zu berücksichtigen. Dies ist hier der Fall, denn eine Ver­
schlechterung der psychischen Erkrankungen des Klägers tritt vorliegend wegen der 
fehlenden Behandlungsmöglichkeiten in Afghanistan ein. 

20 Die Beklagte war daher unter Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts vom 
7. Oktober 2015 zu verpflichten, unter Änderung der Nr. 4 und Aufhebung der Nr. 5 
des Bescheids des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom 10. Juli 2015 bei 
dem Kläger ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG hinsichtlich 
Afghanistan festzustellen. Nachdem nur insoweit die Berufung zugelassen war, ver­
bleibt es im Übrigen bei der erstinstanzlichen Klageabweisungsentscheidung. 

21 Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Das Verfahren ist gemäß 
§ 83b AsylG gerichtskostenfrei. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit be­
ruht auf § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

22 Die Revision war nicht zuzulassen, da keiner der Gründe des § 132 Abs. 2 VwGO 
vorliegt. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g 

23 Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 
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80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: 
Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser 
Entscheidung einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser 
Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Entscheidung 
bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Bedeutung der 
Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des 
Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesver­
fassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichts­
hofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

24 Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess­
kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 
für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 
eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten 
und Rechtslehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 
Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 
RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten 
Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen) 
sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Personen als Be­
vollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsge­
richt durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

Beglaubigt (§§ 56 Abs. 2 VwGO, 317 Abs. 1 S. 1 u. 2, 
Abs. 2 ZPO) 
München, 11.04.2016 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 


